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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in manchen Amtsblatt-Artikeln darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit 
personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

Berichtigung des         
Dezember Amtsblattes!  

Beim Bericht des neuen Autos der 
Zeitbank ist uns ein Fehler unterlau-
fen: Das Auto wurde nicht von der 
Firma Ramsauer gespendet, son-
dern jeweils zur Hälfte von der Ge-
meinde Pöndorf und der Zeitbank 
Pöndorf bezahlt. Bitte entschuldigen 
Sie die Unannehmlichkeiten. 

Foto: Zeitbank Pöndorf 

am Samstag, den 19. März 2022 um 
13:00 Uhr  

im Gasthaus Grubinger (Rathberg), 
bei dem alle Frauen zu Kaffee und 
Kuchen herzlich eingeladen sind. 

Die Firma Wielend Transport & Han-
dels GmbH stellt sich bei dieser Ge-
legenheit vor. 

Auf einen geselligen und gemütli-
chen Nachmittag freuen sich 

Sabine Pichler 
Ortsbäuerin 

Johann Zieher 
Bürgermeister 

Einladung zum  
alljährlichen  
Frauennachmittag 
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Damit auch das Hochzeitsschießen 
reibungslos abläuft ist jedenfalls 
Folgendes zu beachten: 

• Das Hochzeitsschießen ist bei 
der örtlich zuständigen Gemein-
de und Polizeiinspektion anzu-
kündigen. 

• Das Hochzeitsschießen darf aus-
schließlich am Vorabend einer 
Hochzeit höchstens in der Zeit 
zwischen 18:00 Uhr und 22:00 
Uhr sowie am Tag der Hochzeit 
in der Zeit zwischen 06:00 Uhr 
und Trauungsbeginn stattfin-
den. 

• Es darf nicht in der unmittelba-
ren Nähe von Wäldern bei Tro-
ckenphasen oder sonst erhöht 
entzündbarem und brennbarem 
Umfeld durchgeführt werden. 

• Es darf nicht ununterbrochen 
geschossen werden, sondern es 
sind jeweils max. drei   Schuss-
abgaben zulässig und es ist eine 

anschließende Pause von einer 
halben Stunde einzuhalten. 

• Die unmittelbare Nachbarschaft 
ist vom beabsichtigten Schießen 
möglichst nachweislich zu ver-
ständigen, insbesondere dann, 
wenn Babys oder Kleinkinder, 
bzw. kranke oder ältere Men-
schen in Hörweite wohnhaft 
sind, oder wenn sich Haustiere 
oder landwirtschaftliche Nutz-
tiere im Freien oder auf der 
Weide befinden. 

• Das Schießen im verbauten Ge-
biet (das sind jedenfalls etwa 
fünf Häuser in einem räumli-
chen Nahverhältnis zueinander) 
ist verboten. 

• Die Schussrichtung muss von 
Personenansammlungen, Häu-
sern, Straßen und Wegen weg 
gerichtet sein. 
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